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Ich rufe die Frage 52 des Kollegen Andrej Hunko auf: 

 

Welche Schlussfolgerungen zieht 
die Bundesregierung aus dem 
Abschlussbericht der US-
Kommission zur Untersuchung der 
Finanzkrise, FCIC, der der 
Deutschen Bank AG einen Platz in 
der „Hall of Shame“ der Verursacher 
der Immobilienblase zuweist, vor 
dem Hintergrund, dass die Bank 
entgegen ihren Behauptungen doch 
staatliche Hilfen in Höhe von 76 
Milliarden US-Dollar erhalten hat, 
sowie daraus, dass Bank-Chef 
Josef Ackermann eine 
Eigenkapitalrendite von 20 bis 25 
Prozent erzielen will, was ein hohes 
Systemrisiko darstellt und im 
Verlustfalle von Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahlern übernommen 
werden müsste? 

Hartmut Koschyk, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen:  

Sehr geehrter Herr Kollege Hunko, zunächst erlaube ich mir den Hinweis, 

dass die Anmerkungen, auf die Sie sich in Ihrer Frage beziehen, nicht von 

der vom US-Kongress eingesetzten Expertengruppe zur Untersuchung der 

Finanzkrise, der Financial Crisis Inquiry Commission, sondern von dem 

Subcommittee on Investigations des Senats gemacht wurden. Ich möchte 

klarstellen, dass es von der FCIC keine Aussage zur Rolle der Deutschen 

Bank in der Finanzmarktkrise gegeben hat, sondern von dem Subcommittee 

des Senats. 

Die Vorwürfe, die in diesem Bericht erhoben worden sind, waren der 

deutschen Bankenaufsicht in großen Teilen bereits bekannt. Die damit 

verbundenen Rechtsrisiken waren insofern Gegenstand des 
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aufsichtsrechtlichen Dialogs zwischen der Finanzaufsicht und der Deutschen 

Bank. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beobachtet die 

weitere Entwicklung und wird die Ergebnisse entsprechend würdigen. 

Geschäftspolitische Ziele in Form von Renditezielen - Sie haben in 

Ihrer Frage erwähnt, dass der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank ein 

Ziel von 20 bis 25 Prozent ausgegeben hat - kommentiert die 

Bundesregierung nicht. Allerdings überwacht die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht fortwährend, ob bzw. inwieweit Banken in 

Relation zur Eigenkapitalquote übermäßige Risiken bei der Erreichung ihrer 

Eigenkapitalrenditeziele eingehen. Auf der Grundlage des 

Kreditwesengesetzes kann die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht entsprechende Verwaltungsakte erlassen, die 

risikoreiche Geschäfte unattraktiver machen. 

Vizepräsident Eduard Oswald:  

Ihre erste Nachfrage, Herr Kollege Hunko. 

Andrej Hunko (DIE LINKE):  

Vielen Dank, Herr Koschyk. - Meine Frage bezieht sich auf die verheerende 

Rolle der Deutschen Bank in der Immobilienkrise im Jahr 2008 in den USA. 

Sie wurde in diesem Zusammenhang als „Slumlord“ bezeichnet.  

Meine Frage bezieht sich auf unser Grundgesetz. Art. 14 Abs. 2 GG 

besagt: 

Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich 

dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 

Sehen Sie das in diesem Fall für gegeben? 
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Hartmut Koschyk, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen:  

Herr Kollege, ich bitte um Verständnis: Ich gehe schon davon aus, dass sich 

jedes deutsche Unternehmen dem Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland und der Sozialorientierung von Eigentum verpflichtet fühlt. Ich 

habe in meiner Antwort auf Ihre Frage, welche Schlussfolgerungen die 

Bundesregierung daraus ziehe, dass der der Deutsche-Bank-Chef „eine 

Eigenkapitalrendite von 20 bis 25 Prozent erzielen will, was ein hohes 

Systemrisiko darstellt und im Verlustfalle von Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahlern übernommen werden müsste“, gesagt: Die Bundesregierung 

ist der Auffassung, dass die Maßnahmen nach dem Kreditwesengesetz und 

die Effizienz der Aufsicht der BaFin ausreichen, um die Situation genau zu 

beobachten und gegebenenfalls durch entsprechende Verwaltungsakte tätig 

zu werden, sodass risikoreiche Geschäfte unattraktiv gemacht werden. 

Vizepräsident Eduard Oswald:  

Herr Kollege Hunko, Sie wollen eine weitere Zusatzfrage stellen. 

Andrej Hunko (DIE LINKE):  

Herr Koschyk, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann haben Sie 

schon ein Auge darauf, dass Art. 14 Abs. 2 eingehalten wird: 

Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich 

dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 

Ich halte das angesichts der Rolle, die die Deutsche Bank da gespielt hat, 

und der Aussagen, dass jetzt, in der Krisenzeit, eine Eigenkapitalrendite von 

20 bis 25 Prozent erzielt werden soll, für schwierig. 
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Gibt es in der Bundesregierung Überlegungen, ob hier möglicherweise 

Art. 14 Abs. 3 greifen kann, wonach eine Enteignung „zum Wohle der 

Allgemeinheit“ zulässig ist? Gibt es angesichts dessen, was wir gerade 

besprochen haben, bei Ihnen solche Überlegungen? 

Hartmut Koschyk, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen:  

Solche Überlegungen gibt es nicht. Die Bundesregierung hat vielmehr, Herr 

Kollege Hunko, auf vielfache Art und Weise, auch aufgrund von 

Vereinbarungen auf G-20-Ebene und Vereinbarungen der Europäischen 

Union, ein großes Netz von Verschärfungen bei der Bankenregulierung 

realisiert. Ich nenne hier das Restrukturierungsregime für Banken, die 

Umsetzung verschiedener europäischer Richtlinien und die Frage der 

Erhebung einer Bankenabgabe sowie Basel III, womit die Eigenkapitalquote 

von Banken erhöht werden soll. Dies dient der Risikoprävention. Insofern 

glaube ich, dass die Bundesregierung die notwendigen Konsequenzen aus 

der Finanzmarktkrise gezogen hat. Es besteht überhaupt kein Anlass, die 

von Ihnen insinuierte Enteignung ins Auge zu fassen, um eine bessere 

Regulierung der Banken in Deutschland zu erreichen. 


